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Kommunalkredit

In vielen Kommunen herrscht Haushaltsnot und der Schuldenberg wächst weiter. 
Vielerorts können auch Ausgabenkürzungen nicht die nötige Entlastung bringen. 
Doch eine Insolvenz ist gesetzlich ausgeschlossen. Muss also das jeweilige Land 
einspringen? Der Autor verneint, denn eine Einstandspflicht sieht er nicht als 
zwingend gegeben an. Es steht in der Macht des Souveräns, also des Landesparla-
ments, zu entscheiden, ob das Land für seine Kommunen finanziell einstehen will 
und kann oder eben nicht. Für die Kreditgeber ist demnach keineswegs sicher, dass 
sie alle Forderungen gegen eine bankrotte Kommune durchsetzen können. Ange-
sichts des drohenden Schadens dürfte jedoch sowohl der Kommune als auch ihren 
Gläubigern an einer „geräuschlosen“ Lösung gelegen sein.  (Red.)

Keine garantierte Einstandspflicht für insolvente 
Kommunen

Die Finanzlage vieler Kommunen ist 
prekär. Trotz sprudelnder Steuereinnah-
men konnten viele Kommunen auch in 
den konjunkturell guten Zeiten der letz-
ten Jahre ihre Haushalte nicht ausglei-
chen.1) Dies betrifft insbesondere die 
Kommunen in Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Hin-
sichtlich der problematischen Kassenkre-
ditverschuldung sind auch die hessischen 
Kommunen zu berücksichtigen. Auf die 
hohe Verschuldung vieler Städte und 
Gemeinden wird phasenweise in den 
Medien aufmerksam gemacht.2) 

Finanzpolitische Ausgangslage

Immer wieder ist in diesem Zusammen-
hang die Annahme vorzufinden, dass für 
eine zahlungsunfähige Kommune, die 
ihre Gehälter, Rechnungen und sonstigen 
Verbindlichkeiten nicht mehr bezahlen 
kann, immer und sofort das Land ein-
springen und alle offenen Forderungen 
übernehmen würde.  Dabei ist eine Pleite 

einer Kommune im bestehenden Rechts-
rahmen schlichtweg nicht vorgesehen. 
Durch die Einbindung in den Steuerver-
bund, die Zuweisung von Finanzmitteln 
über den kommunalen Finanzausgleich, 
die Generierung eigener Einnahmen und 
nicht zuletzt der Aufnahme von Krediten 
sollte die Liquidität der Städte und Ge-
meinden stets gesichert sein. So sehen 
die Gemeindeordnungen und das Haus-
haltsrecht vor, dass die Kommunen spar-
sam und wirtschaftlich mit ihren Mitteln 
haushalten, den Haushalt in Einnahmen 
und Ausgaben ausgleichen und Kredite 
nur subsidiär, im Rahmen ihrer dauern-
den Leistungsfähigkeit und nur für in-
vestive (= rentierliche) Zwecke aufneh-
men. Ansonsten schreitet die Kommu-
nalaufsicht ein und stellt mit ihren  
zur Verfügung stehenden Instrumen-  
ten die geordnete Haushaltswirtschaft 
wieder her. 

Die Realität sieht anders aus. Die Vorga-
ben werden vielerorts unterlaufen, wäh-
rend die Kommunalaufsicht aufgrund 
politischer Erwägungen oder mangels 
überzeugender Alternativen nicht ein-
schreitet.3) In den Krisenkommunen 
wachsen die Probleme seit Jahrzehnten 
und machen eine Kehrtwende schwierig 
und teuer. Auf dem einmal eingeschlage-
nen Weg sehen sich die Verantwortlichen 
in einer Vergeblichkeitsfalle, unterneh-
men nur halbherzige Reformversuche 
und wollen am Status quo nichts ändern. 

Dabei ist die Lage der Kommunen ver-
zwickt: Der einzelgemeindliche Finanz-
ausstattungsanspruch ist in seiner kon-
kreten Höhe heftig umstritten, den Kom-
munen bleibt wenig eigener Spielraum, 
zusätzliche Einnahmen zu generieren 
oder Ausgaben zu senken, weil beides 

durch Landes- und Bundesrecht hoch-
gradig reglementiert ist. Zudem schwan-
ken gerade die Einnahmen (Stichwort 
Gewerbesteuer) mitunter heftig, wäh-
rend die Ausgaben auf hohem Niveau 
stetig sind. Die Gesetzesänderungen der 
letzten Jahre haben zudem zu einer Ero-
sion der kommunalen Einnahmenbasis 
geführt, während die Ausgaben kontinu-
ierlich ansteigen, wobei besonders die 
Leistungen der sozialen Sicherung ins 
Gewicht fallen. Für freiwillige Aufgaben 
bleibt im kommunalen Haushalt wenig 
Platz. Neben einer grundsätzlichen Fi-
nanznot vieler Kommunen droht daher 
immer auch eine akute Zahlungsunfähig-
keit. Die formale Überschuldung ist hin-
gegen schon vielerorts eingetreten.4)

Trotzdem wird die Bonität deutscher 
Kommunen in der breiten Öffentlichkeit 
kaum angezweifelt. Im Vertrauen auf die 
Zahlungsfähigkeit der Kommunen wer-
den neue Kredite gewährt. Solange neue 
Kredite fließen, besteht auch kein Grund, 
an der Zahlungsfähigkeit zu zweifeln. 
Dieser Zirkelschluss ist das „perpetuum 
mobile“ der Kommunalfinanzierung und 
wird zusätzlich in Schwung gehalten 
durch die Vermutung, dass den finanz-
schwachen Kommunen durch das Land 
oder den Bund finanziell beigestanden 
wird. Dies stellt zugleich die Begründung 
für die gute Bonität öffentlicher Schuld-
ner und die mühelose Kreditaufnahme 
der Kommunen dar, weil die Kreditgeber 
von keinem Ausfallrisiko ausgehen.5) 

Bündisches Prinzip

Diese sogenannte Einstandspflicht be-
ruht letztendlich auf den Vorstellungen 
des „Bündischen Prinzips“, wonach alle 
Glieder eines Staates zu gegenseitiger 
Unterstützung verpflichtet sind. Dies 
führt zu einer Haftungskette, die von 
den Kommunen über die Länder bis zum 
Bund reicht. Hierbei handelt es sich 
jedoch um eine Interpretation von Ver-
fassungsgrundsätzen, aus der die Ge-
währträgerhaftung mit Einstandspflicht 
abgeleitet wird. Aber: Eine gesetzlich 
eindeutig fixierte Einstandspflicht exis-
tiert nicht!6) 
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In Ermangelung eines klaren Gesetzes 
oder Urteils ist die Gewährträgerhaftung 
eines Landes für seine Kommunen zwar 
möglich, aber gerade im kommunalen 
Einzelfall nicht zwingend, weil die kom-
munale Selbstverwaltung eine institutio-
nelle Garantie darstellt, die für den Ein-
zelfall nur greift, wenn ansonsten die 
Kommunen in ihrer Gesamtheit bedroht 
werden. Es gibt zudem auch andere kons-
titutionelle Grundsätze, die der Interpre-
tation einer Einstandspflicht entgegen-
stehen. Zu nennen sind beispielsweise das 
Selbsthaftungsprinzip und die Finanzau-
tonomie der Kommunen.7) 

Dies kann auch dahingehend verstanden 
werden, dass eigenständige Körperschaf-
ten wie die Kommunen für die finanziel-
len Folgen ihres Handelns selber einzu-
stehen haben und nicht auf die Unter-
stützung anderer vertrauen können.8) 
Auf Länderebene wurde dieser Grundsatz 
durch das „Berlin-Urteil“ des Bundesver-
fassungsgerichts 2006 bekräftigt, wo-
nach Bundeshilfen nur bei existenzieller 
Not angebracht sind und ansonsten die 
Länder ihre Finanzen erst einmal selbst in 
Ordnung zu bringen haben. Für die Kom-
munen fehlt es an einer derartigen Klar-
stellung, die im Falle eines Falles Rechts-
sicherheit schafft.

Politischer 
Entscheidungsspielraum

Gesetzlich eindeutig ausgeschlossen ist 
hingegen nur das Insolvenzverfahren 
über das Vermögen von Kommunen.9) 
Eine Insolvenz regelt den Ablauf, wie 
mit der Zahlungsunfähigkeit oder Über-
schuldung eines Schuldners umzugehen 
ist und wie die Beteiligung der Gläubi-
ger vorzunehmen ist. Damit ist aber 
keineswegs die faktische Möglichkeit 
einer kommunalen Pleite ausgeschlos-
sen, die es auch in Deutschland durch-
aus gibt.10) 

Vielmehr fehlt schlicht und ergreifend 
eine klare Prozessvorgabe, wie im Falle 
einer insolventen Kommune die Forde-
rungen und Belange der Betroffenen zu 
behandeln sind. Das kann gerade für die 
Kreditgeber von Nachteil sein, weil sie 
ihre Interessen gegen die Kommunen 
beziehungsweise den Staat durchsetzen 
müssen. Der bestehende Rechtsrahmen 
schützt nur die Institution „kommunale 
Selbstverwaltung“ und bietet für die 
Gläubiger allenfalls als drittschützender 
Rechtsreflex eine Schutzwirkung für ihre 
Forderungen gegenüber einer insolven-
ten Kommune.

Somit müsste im Falle einer kommunalen 
Zahlungsunfähigkeit ein Gericht die 
verbindliche Interpretation der Ein-
standspflicht vornehmen. Weil dies aller 
Voraussicht nach zu viel Zeit in Anspruch 
nimmt, bleibt es eine politische ad hoc 
Entscheidung, wie mit einer kommuna-
len Zahlungsunfähigkeit umzugehen 
ist.11) Ähnlich wie im Zuge der europäi-
schen Staatsschuldenkrise kann dies zu 
einem finanziellen Hilfspaket wie im 
Falle Griechenlands oder einem einseitig 
verfügten Schuldenschnitt (und damit 
einer defacto Enteignung der Gläubiger) 
wie im Falle Zyperns führen.
 
Bereits in den späten neunziger Jahren 
wurde bei kommunalen Zahlungsproble-
men durch den Innenminister des Landes 
Brandenburg verkündet, dass das Land 
nicht für insolvente Kommunen ein-
springt.12) Ob dieser Kurs tatsächlich 
durchgehalten wird, hängt von der poli-
tischen Durchsetzbarkeit ab. Ausschlag-
gebend sind die politischen Kosten und 
Nutzen, die sich für die verantwortlichen 
Entscheidungsträger ergeben.13) 

Diese resultieren aus der Größe und Be-
deutung der betroffenen Kommune und 
den Volumina des finanziellen Problems. 
Damit lassen sich vier Kategorien zur 
Beschreibung der Wahrscheinlichkeit 
eines Bail-outs ableiten (vergleiche die 
Abbildung).14) 

P Ist die Kommune sehr bedeutend für 
die Politik, wird es eher zu einer Finanz-
hilfe kommen („too big to fail“). 

P Auch bei kleinen unbedeutenden 
Kommunen mit vergleichbar kleinen 
Finanzproblemen kann es zu einem Bail-
out kommen, weil das Land keinen Prä-
zedenzfall eines Zahlungsausfalls schaf-
fen will („too small to fail“). 

P Ist hingegen das finanzielle Problem 
zu groß, als dass das Land dies selbst 
stemmen könnte, würde es schon aus 
eigenem Interesse heraus einen Default 
ins Auge fassen („too big to bail-out“). 

P Ebenso könnte das Land bewusst ein 
Exempel statuieren, wenn die Größenord-
nungen des Finanzproblems noch über-
schaubar sind („small enough to fail“). 

Gravierende Folgewirkungen

So oder so hat das Land nur die Wahl 
zwischen „Pest und Cholera“, denn  
jede Entscheidung ist mit gravierenden 
Nachteilen verbunden. Wenn einer Kom-

mune finanziell geholfen wird, wer-  
den alle anderen Kommunen, die eben-
falls in finanziellen Schwierigkeiten  
stecken, auch Unterstützung verlan-  
gen. Zugleich werden sich solche Kom-
munen benachteiligt fühlen, die für sich 
in Anspruch nehmen, bislang gut gewirt-
schaftet zu haben. Somit wird die haus-
haltspolitische Disziplin dauerhaft unter-
graben.15) 

Hingegen wäre auch der Default einer 
zahlungsunfähigen Kommune mit nega-
tiven Effekten verbunden. Es würde sehr 
wahrscheinlich zu einer großen Verunsi-
cherung bei den Kreditgebern führen 
und die Finanzierungsmöglichkeiten aller 
anderen Kommunen in Mitleidenschaft 
ziehen. Auch der Ausfall zentralörtlicher 
Funktionen einer Kommune würde be-
nachbarte Gemeinden beeinträchtigen. 
Zudem wäre ein derartiger, ungeordneter 
Ausfall der kommunalen Aufgabenwahr-
nehmung kaum mit der Selbstverwal-
tungsgarantie vereinbar.16)

Ordnungspolitische 
Lösungsansätze

Bislang sind derartige Krisenszenarien 
zum Glück nur Spekulation. Solange 
Kommunen sich über neue Kredite finan-
zieren können, kann eine Zahlungsunfä-
higkeit abgewendet werden. Erst in dem 
Moment, ab dem kein frisches Geld mehr 
fließt, droht eine akute Finanznot. Zwar 
gab es auch in der jüngeren Vergangen-
heit ernst zu nehmende „Kreditklem-
men“, die jedoch unter Beteiligung des 
Landes stillschweigend gelöst werden 
konnten.17) Keiner der Beteiligten hat ein 
Interesse daran, dass solche Probleme 
publik und somit zur „selbsterfüllenden 
Prophezeihung“ werden. 

Auch die Kreditgeber haben sich mit der 
jetzigen Situation gut arrangiert. Trotz 
wachsender Zweifel ist ihnen nicht daran 
gelegen, dass das Geschäft mit dem 
Kommunalkredit austrocknet. Dies gilt 
umso mehr für die Kommunen selbst 
und die Länder, weil die Möglichkeit der 
Schuldenfinanzierung ein komfortabler 
Weg darstellt, grundsätzliche Mängel des 
Gemeindefinanzsystems zu überdecken 
und Leistungen der öffentlichen Hand 
ohne unbeliebte Abgabenerhebung zu 
finanzieren.

Diese Situation ist aber kein überzeugen-
der Lösungsansatz für die kommunale 
Finanzmisere. Es fehlen ein dauerhaft 
wirksamer Krisenmechanismus und ein 
im Vorfeld klar geregeltes Verfahren, was 
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bei einer akuten Haushaltsnotlage von 
allen Beteiligten an Lösungsbeiträgen 
erwartet wird.18) Die Aufnahme neuer 
Kredite stellt keine nachhaltige Lösung 
dar. Gerade für öffentliche Aufgaben ist 
die Finanzierung über Steuern ange-
bracht, weil es keine Rendite gibt, über 
die anfallende Zins- und Tilgungslasten 
bezahlt werden können.19) Daher muss 
die Möglichkeit der Verschuldung der 
öffentlichen Hand strikt begrenzt wer-
den. Politisch-rechtliche Regeln sind 
dafür nicht ausreichend, denn notwendi-
ge Ausnahmen werden von der Politik 
immer wieder genutzt, den „echten“ 
Haushaltsausgleich zu umgehen und 
Ausgaben lieber über Schulden zu finan-
zieren, statt sich bei Bürgern und Wäh-
lern mit neuen Abgaben unbeliebt zu 
machen.20) Daher bedarf es zusätzlicher 
Mechanismen, die an den Eigeninteres-
sen der Beteiligten ansetzen, also markt-
wirtschaftlich funktionieren. 

Beispielsweise müssen verstärkt die  
Kreditgeber mit ins Boot geholt wer-
den, ihre bisher leichtfertige Kreditver-
gabepraxis zu überdenken. Dies könnte 
über ein kommunales Insolvenzverfah-
ren geschehen, worin geregelt wird, dass 
sich die Kreditgeber bei einer kommuna-
len Überschuldung oder Zahlungsunfä-
higkeit im Wege eines Planverfahrens  
an der Sanierung der Kommune zu be-
teiligen haben. Sie werden daher im 
Vorfeld ihre Kredite vorsichtiger verge-
ben und das Ausfallrisiko besser einprei-
sen (Marktdisziplinierungshypothese). 
Die Folge wäre eine einzelgemeindlich 
differenzierte Kreditvergabepolitik auf 
Basis eines Kommunalratings, wie es  
im Ansatz bereits heute von vielen Ban-
ken praktiziert wird. Für Kommunen mit 
schwacher Bonität würden sich Kredite 
verknappen und verteuern. 

In einem derartigen Insolvenzverfahren 
für öffentliche Schuldner müssen die 
kommunalen Besonderheiten und der 
Systemwechsel natürlich ausreichend 
berücksichtigt werden, damit es zu kei-
nem ungeordneten Ausfall der kommu-
nalen Aufgabenwahrnehmung kommt. 
Hierzu gibt es eine ganze Reihe an über-
zeugenden Vorschlägen und internatio-
nalen Erfahrungswerten.21) 

Letztendlich geht es in der dieser De-
batte um ordnungspolitische Grund-
satzentscheidungen. Es muss festge-  
legt werden, wie viel finanzpolitische 
Freiheit den Kommunen zugestanden 
werden soll. Im föderalen System der 
Bundesrepublik muss eine Balance zwi-
schen einer zentralen und einer eher 
dezentralen Entscheidung über Tätig-

keitsumfang, Einnahmen und Ausgaben 
untergeordneter Körperschaften gefun-
den werden. 

Mit mehr Eigenständigkeit der Kommu-
nen bei ihren Einnahmen und Ausgaben 
geht auch mehr Verantwortung für die 
Konsequenzen der lokalen Finanzpolitik 
einher. Andernfalls müssten die überge-
ordneten Ebenen von Bund und Land 
ihre Einflussnahme und Kontrolle der 
Kommunen noch stärker ausüben als es 
bereits geschieht, wenn den Kommunen 
weiterhin ein Schutz vor den Folgen 
ihres Handelns wie zum Beispiel in Form 
einer garantierten Einstandspflicht ge-
währt werden soll. Dann wären auch 
andere Anreizmechanismen für eine 
nachhaltige Finanzpolitik, wie sie mittels 
eines kommunalen Insolvenzverfahrens 
initiiert werden, gar nicht notwendig, 
weil in Ermangelung eigenständiger 
Handlungsoptionen auf kommunaler 
Ebene kein Spielraum mehr für eigene 
Fehler bestehen würde. 

Mehr Handlungsautonomie

Überzeugend ist eine derart beschnit tene 
Selbstverwaltung jedoch nicht, sodass 
den Städten und Gemeinden als „Schule 
der Demokratie“ mehr Handlungsautono-
mie zugestanden werden sollte. Damit 
geht auch die Notwendigkeit einer stär-
keren Trennung der Aufgabenbereiche 
von Bund, Ländern und Kommunen so- 
wie der Finanzbeziehungen einher. Für 
übertragene Aufgaben muss die strikte 
Konnexität gewahrt werden, um zu ver-
hindern, dass Kommunen für Entschei-
dungen anderer Ebenen zur Rechen-
schaft gezogen werden. Dies bedeutet  
im End effekt zugleich mehr Wettbewerb 
zwischen den Kommunen mit Gewinnern 
und Verlierern. Davor fürchten sich auch 
viele Vertreter in den Reihen der Kommu-
nen selbst. Wer aber kommunale Selbst-
verwaltung ernst nimmt, sollte sich vor 
diesen Folgen nicht ängstigen. Es gilt,  
in Deutschland mehr Föderalismus zu 
wagen!
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